
Salzburg

Onlinekurs: Ausbildung Sachkunde Rodentizide
gemäß § 3 Rodentizidsachkundeverordnung BGBl. II Nr. 246/2024

Bäuerinnen und Bauern, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Biozidprodukte mit antikoagulanten, rodentiziden

Wirkstoffen zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen verwenden, müssen mit 01.01.2026 über eine

Sachkundeausbildung verfügen. Wer diese Mittel kauft oder anwendet, benötigt einen Sachkundenachweis.

In diesem Onlinekurs lernen Sie alle wichtigen Inhalte für den sicheren Umgang mit diesen Produkten.

Nach Absolvierung des Kurses sind Sie sachkundig und erfüllen damit die Anforderungen der aktuellen

Rodentizidsachkundeverordnung und erhalten den Sachkundenachweis.

Inhalt

• Rechtliche Grundlagen für Biozide

• Biologische Grundlagen

• Integrierte Bekämpfung von Ratten und Mäuse

• Maßnahmen bei Unfällen mit antikoagulanten Rodentiziden

• Kennzeichnungsvorschriften

Information und Anmeldung

Onlineanmeldung unter Bekanntgabe von Name, Adresse, Geburtsdatum und E-Mail Adresse. Nach der Anmeldung

erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten für die Lernplattform eLFI.

Mit den Zugangsdaten ist dieser Onlinekurs 1 Jahr lang für Sie freigeschaltet und Sie können in dieser Zeit den Kurs so

oft Sie wollen wiederholen.

Nach erfolgreicher Absolvierung des Kurses können Sie Ihre Teilnahmebestätigung selbst ausdrucken.

Zielgruppe

Verwender:innen in der Landwirtschaft (wie Direktvermartkungs-, Tierhaltungs-, Lagerhaltungsbetriebe), die im Rahmen

ihrer Tätigkeit Biozidprodukte verwenden

Technische Voraussetzungen

• Grundkenntnisse im Umgang mit der EDV

• Computer, Laptop oder Tablet mit aktuellem Browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Apple

Safari), Smartphone wird nicht empfohlen!

• Breitbandinternet empfohlen (Bandbreitentest unter https://www.netztest.at/)

• Lautsprecher oder Kopfhörer
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Kursdauer

1 Einheit

Kursbeitrag

€ 25.- pro Person
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